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AMB 2018, 52, 56DB01 

Medizinische Zweitmeinung

Fazit: Eine medizinische Zweitmeinung kann ein wichtiger Beitrag sein, eine gesundheitliche

Entscheidung mit noch besserer Information zu treffen. Patienten, die eine Zweitmeinung einholen,

sind mit diesem Vorgehen großteils zufrieden. Analysen der Ergebnisse von

Zweitmeinungsprogrammen ergeben, dass die zweite Meinung bei mindestens einem Drittel der Fälle

zu einer Veränderung der Behandlung führt, wobei die Diskrepanz zwischen Erst- und Zweitmeinung –

abhängig von den Fachdisziplinen und den Fragestellungen – stark variiert. Ob ein strukturiertes

Zweitmeinungsprogramm über die Zufriedenheit der Patienten hinaus auch die Behandlungs- und

Versorgungsqualität verbessert, ist unklar. Diese Frage sollte in kontrollierten Studien weiter

untersucht werden. Bitte Artikel abonnieren==> 
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Verlässliche Daten zu ArzneimittelnDER ARZNEIMITTELBRIEF informiert seit 1967 Ärzte,

Medizinstudenten, Apotheker und Angehörige anderer Heilberufe über Nutzen und Risiken von

Arzneimitteln.

DER ARZNEIMITTELBRIEF erscheint als unabhängige Zeitschrift ohne Werbeanzeigen der

Pharmaindustrie. Er wird ausschließlich durch seine Leserinnen und Leser, d. h. durch die

Abonnenten, finanziert. Wir bitten Sie deshalb um Verständnis, dass wir aktuelle Artikel nur

auszugsweise veröffentlichen können.
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